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Corporate Governance
Corporate Governance ist die Gesamtheit der auf das Aktionärsinteresse 
ausgerichteten Grundsätze, die unter Wahrung von Entscheidungs- 
fähigkeit und Effizienz auf der obersten Unternehmensebene Transparenz  
und ein ausgewogenes Verhältnis von Führung und Kontrolle anstreben.  
Die Zuger Kantonalbank bekennt sich ausdrücklich zu dieser Leitidee der  
Corporate Governance.
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Corporate Governance

Gemäss der Richtlinie betreffend Informationen zur Corporate Governance (RLCG) der SIX 
Swiss Exchange (SIX) sind alle Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz, deren Beteiligungs- 
papiere an der SIX kotiert sind, verpflichtet, den Investoren bestimmte Schlüsselinformationen 
zur Corporate Governance in geeigneter Form zugänglich zu machen. 

Diese Informationen sind im jährlichen Geschäftsbericht in einem eigenen Kapitel zu  
veröffentlichen. Massgebend für die zu publizierenden Informationen sind die Verhältnisse 
am Bilanzstichtag (31. Dezember 2022). Da die Aktie der Zuger Kantonalbank an der SIX 
kotiert ist, ist diese Richtlinie auch für die Zuger Kantonalbank verbindlich. Die nachfolgenden 
Angaben sind deshalb auch entsprechend der RLCG gegliedert.

1. Konzernstruktur und Aktionariat 

1.1 Konzernstruktur 
Der Konzern Zuger Kantonalbank besteht per 31. Dezember 2022 aus den Gesellschaften  
Zuger Kantonalbank (Stammhaus) und Immofonds Asset Management AG. Der Konsolidierungskreis 
umfasst diese beiden Gesellschaften. Die Zuger Kantonalbank (Stammhaus) ist eine spezial- 
gesetzliche Aktiengesellschaft mit Sitz in Zug. Die Immofonds Asset Management AG ist eine Aktien- 
gesellschaft gemäss dem schweizerischen Obligationenrecht mit Sitz in Zürich und verfügt  
über ein voll liberiertes Aktienkapital von nominal 4’000’000 Franken. Wesentliche Beteiligungen der  
Zuger Kantonalbank werden im Anhang zur Konzernrechnung unter Tabelle 7 ausgewiesen. 

Die Aktie der Zuger Kantonalbank (Stammhaus) ist an der SIX kotiert: 
– Börsenkapitalisierung per 31.12.2022: 2’087’205’120 Franken
– Valorennummer: 49389124 
– ISIN-Nummer: CH493891243 

1.2 Bedeutende Aktionärinnen und Aktionäre
Bedeutender Aktionär ist der Kanton Zug mit einem Anteil von 50,1 Prozent am Kapital (vgl. Tabelle 20 
des Anhangs zur Jahresrechnung). Den gesetzlichen Anteil von 50 Prozent am Kapital darf der Kanton 
Zug gemäss Gesetz über die Zuger Kantonalbank vom 29. November 2018 nicht veräussern. Neben 
diesem gesetzlichen Aktienanteil kann der Kanton Zug weitere Aktien der Zuger Kantonalbank erwerben, 
bezüglich derer er den Privataktionärinnen und Privataktionären gleichgestellt ist. Im Berichtsjahr ist  
keine Offenlegungsmeldung gemäss Art. 120 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes (FinfraG) eingegangen. 
Per 31. Dezember 2022 verfügte der Kanton Zug über 144’460 Namenaktien der Zuger Kantonalbank  
à 500 Franken nominal. 

1.3 Kreuzbeteiligungen 
Die Zuger Kantonalbank hat keine Kreuzbeteiligungen im Sinne von Ziffer 1.3 RLCG. 

2. Kapitalstruktur 

2.1 Kapital 
Das ordentliche Aktienkapital wird in Tabelle 17 des Anhangs zur Jahresrechnung ausgewiesen. 

2.2 Genehmigtes und bedingtes Kapital 
Die Zuger Kantonalbank verfügt über kein genehmigtes und bedingtes Aktienkapital. 
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2.3 Kapitalveränderungen 
Das ordentliche Aktienkapital der letzten drei Berichtsjahre ist unverändert. 

2.4 Aktien und Partizipationsscheine 
– Aktienstruktur: 288’288 voll liberierte Namenaktien mit einem Nennwert à 500 Franken.
–  Es bestehen keine weiteren Zahlungs- oder Nachschusspflichten und auch keine Vorzugsrechte.
–  Alle ausgegebenen Namenaktien sind dividendenberechtigt, und alle im Aktienregister eingetragenen 

Aktien sind im Grundsatz stimmberechtigt (vgl. Ausnahme nachstehend). 
– Keine Aktionärin und kein Aktionär (inklusive Kanton Zug) darf an der Generalversammlung  

das Stimmrecht für mehr als einen Drittel des Aktienkapitals plus eine Aktie ausüben. Ansonsten gilt 
der Grundsatz «eine Aktie – eine Stimme». 

– Die Zuger Kantonalbank hat keine Partizipationsscheine ausgegeben. 
– Der Kanton Zug wählt vier von sieben Bankräten und die aktienrechtliche Revisionsstelle. Bei der 

Wahl der übrigen Mitglieder des Bankrats durch die Generalversammlung stimmt der Kanton Zug mit 
seinem Aktienanteil nicht mit. Entsprechend reduziert sich an der Generalversammlung die absolute 
Mehrheit der vertretenen Stimmen.

2.5 Genussscheine 
Die Zuger Kantonalbank hat keine Genussscheine ausgegeben. 

2.6 Beschränkung der Übertragbarkeit und Nominee-Eintragungen 
– Im Verhältnis zur Zuger Kantonalbank wird als Aktionärin, Aktionär oder als Nutzniesserin,  

Nutzniesser nur anerkannt, wer im Aktienregister eingetragen ist. Erwerbende von Namenaktien 
werden auf Gesuch hin als Aktionärin, Aktionär mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen,  
wenn sie ausdrücklich erklären, diese Aktien im eigenen Namen und für eigene Rechnung erworben 
zu haben. Ist der Erwerbende nicht bereit, eine solche Erklärung abzugeben, kann der Bankrat  
die Eintragung als Aktionärin, Aktionär mit Stimmrecht verweigern. Die Änderung dieser Bestimmung 
bedarf einer Statutenänderung, der eines Quorums von mindestens zwei Dritteln der an der  
Generalversammlung vertretenen stimmberechtigten Aktien.

–  Der Kanton Zug darf seinen gesetzlichen Anteil von 50 Prozent am Aktienkapital nicht veräussern. 
Die Aufhebung des Veräusserungsverbots bezüglich der 50-Prozent-Beteiligung des Kantons Zug 
bedarf einer Änderung des Gesetzes über die Zuger Kantonalbank. 

2.7 Wandelanleihen und Optionen 
Die Zuger Kantonalbank hat keine ausstehenden Optionen, Wandel- und Optionsanleihen. 

3. Bankrat 

3.1 Mitglieder des Bankrats 

3.1.1 Name, Jahrgang, Nationalität, Funktion im Bankrat

Name Jahrgang Nationalität
Funktion im 
Bankrat im Bankrat seit

Gewählt als  
Mitglied bis1

Urs Rüegsegger 1962 CH Präsident 2020 2023

Jacques Bossart 1965 CH Vizepräsident 2015 2023

Sabina Ann Balmer 1967 CH Mitglied 2015 2023

Heinz Leibundgut 1952 CH Mitglied 2014 2023

Annette Luther 1970 CH Mitglied 2019 2023

Silvan Schriber 1972 CH Mitglied 2019 2023

Patrik Wettstein 1964 CH Mitglied 2010 2023

1 Die Amtsdauer beträgt gemäss Gesetz über die Zuger Kantonalbank zwei Jahre.
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3.1.2 Ausbildung und beruflicher Hintergrund

Urs Rüegsegger

Ausbildung
Universität St. Gallen, Dr. oec. HSG

Beruflicher Hintergrund
– Seit 2018: unabhängiger Berater der Finanzindustrie
– 2008–2018: SIX Group AG, Group Chief Executive Officer 
– 1993–2008: St. Galler Kantonalbank, verschiedene Führungsfunktionen, 

davon 1997–2001: Mitglied der Geschäftsleitung,  
ab 2001: Präsident der Geschäftsleitung

– 1989–1993: Swiss Re

Jacques Bossart

Ausbildung
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH),  
dipl. phys. ETH, Dr. sc. techn. ETH

Beruflicher Hintergrund
– Seit 2016: Mitglied der Geschäftsleitung der MiAdelita GmbH
– Seit 2012: Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident  

der Imex Delikatessen AG
– 2004–2012: verschiedene Führungsfunktionen bei der  

Bank Vontobel, davon 2004–2007: Mitglied der  
Geschäftsleitung der Vontobel Asset Management AG

– 1997–2004: Strategieberater bei der Boston Consulting Group

Der Bankrat der Zuger Kantonalbank in der Kundenzone in der Geschäftsstelle Cham.
v. l. n. r.: Patrik Wettstein, Sabina Ann Balmer, Silvan Schriber, Jacques Bossart (Vizepräsident), Annette Luther, Urs Rüegsegger (Präsident des Bankrats), Heinz Leibundgut
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Sabina Ann Balmer

Ausbildung
Universität Zürich, Master of Arts in Geschichte,  
Betriebswirtschaft und Internationalem Recht
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH),  
Master of Advanced Studies

Beruflicher Hintergrund
– Seit 2012: Gründerin und Geschäftsführerin  

der Balmer Management Support GmbH
– Seit 2009: Gründerin und Präsidentin  

von B360 education partnerships
– 1996–2008: verschiedene Führungsfunktionen  

in der Credit Suisse Group, davon 2005–2008:  
Chief Operating Officer, CS Asset Management Schweiz

Heinz Leibundgut

Ausbildung
Universität St.  Gallen, lic. oec. HSG
dipl. Wirtschaftsprüfer

Beruflicher Hintergrund
– 2013: Senior Advisor des Audit Committee 

der Credit Suisse Group
– 2003–2012: Global Head Internal Audit  

der Credit Suisse Group 
– 1977–2003: verschiedene Führungsfunktionen  

in der Credit Suisse Group 

Annette Luther

Ausbildung
Universitäten Fribourg und Basel,  
dipl. pharm., Dr. phil. II

Beruflicher Hintergrund
– Seit 2020: Sekretär des Verwaltungsrats der Roche Holding AG
– 2014–2020: Roche Diagnostics International AG, Geschäftsführerin,  

ab 2018 auch Verwaltungsratspräsidentin
– 1993–2014: Apothekerin und verschiedene Führungsfunktionen  

in der Pharmaindustrie 

Silvan Schriber 

Ausbildung
Universität St.  Gallen, Dr. oec. HSG

Beruflicher Hintergrund
– Seit 2017: additiv AG, Mitglied der Geschäftsleitung,  

seit 2022: Head Corporate Development
– 2020–2022: Head Corporate Development and Client Services
– 2013–2016: verschiedene Führungsfunktionen  

bei der Notenstein La Roche Privatbank AG
– 2003–2013: verschiedene Führungsfunktionen  

im Wealth Management bei der UBS AG
– 2001–2003: Berater bei McKinsey & Co., Inc. 

Patrik Wettstein

Ausbildung
Universität Basel, Dr. rer. pol.

Beruflicher Hintergrund
– Seit 2020: Geschäftsführer der Klett und Balmer AG
– 2018–2020: CEO Division Medical der SMTV-Gruppe
– 2015–2018: temporäre Geschäftsführungen und Mandate
– 2010–2014: CEO der Vipon AG
– 2009: Interimsmanager sowie verschiedene  

Beratungs tätigkeiten
– 2002–2008: CEO/COO der ODLO Sports Group
– 1997–2002: Direktor im Management Consulting von  

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich 
– 1995–1997: Controller bei ABB Schweiz
– 1994–1995: Assistent des Direktionspräsidenten der  

Zuger Kantonalbank
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3.1.3 Exekutive/nicht exekutive Mitglieder 
Alle Mitglieder des Bankrats der Zuger Kantonalbank sind nicht exekutive Mitglieder. 

3.1.4 Unabhängigkeit 
Sämtliche Mitglieder des Bankrats der Zuger Kantonalbank erfüllen die Unabhängigkeitskriterien gemäss 
dem FINMA-RS 2017/01 «Corporate Governance – Banken». Alle Mitglieder des Bankrats gehörten  
in den drei der Berichtsperiode vorangegangenen Geschäftsjahren weder der Geschäftsleitung der 
Zuger Kantonalbank noch der Geschäftsleitung einer Konzerngesellschaft an. Kein Mitglied steht in  
wesentlichen geschäftlichen Beziehungen mit der Zuger Kantonalbank. 

3.2 Weitere wesentliche Tätigkeiten und Interessenbindungen 
– Urs Rüegsegger ist Stiftungsrat bei der Pensionskasse der Zuger Kantonalbank und Präsident des 

Stiftungsrats der Finanzierungsstiftung der Zuger Kantonalbank (per 31. Oktober 2021 liquidiert).
– Jacques Bossart ist Stiftungsrat bei der Pensionskasse der Zuger Kantonalbank und der Finanzierungs-

stiftung der Zuger Kantonalbank (per 31. Oktober 2021 liquidiert).
– Sabina Ann Balmer ist Verwaltungsratspräsidentin der zmed Zürcher Ärzte Gemeinschaft AG.
– Heinz Leibundgut ist Mitglied des Verwaltungsrats der Rigi Bahnen AG.
– Annette Luther ist Stiftungsratspräsidentin bei der Stiftung der Hochschule Luzern, Mitglied des  

Universitätsrats der Universität Basel, Stiftungsrätin bei der Senglet und der Paul Sacher Stiftung,  
Vizepräsidentin bei scienceindustries, Mitglied des Vorstands von economiesuisse, der Handels- 
kammer Deutschland-Schweiz und bei SwissHoldings sowie Verwaltungsratspräsidentin der  
Roche Diagnostics International AG.

3.3 Anzahl der zulässigen Tätigkeiten 
Die maximale Anzahl der weiteren Mandate der Mitglieder des Bankrats ist in Artikel 26 der Statuten 
festgelegt. 

3.4 Wahl und Amtszeit 
Die Generalversammlung wählt drei Bankräte und den Präsidenten des Bankrats. Der Regierungsrat 
wählt vier Bankräte, deren Wahl durch den Kantonsrat bestätigt werden muss. Die Amtsdauer für  
die Mitglieder und den Präsidenten des Bankrats beträgt zwei Jahre. Im Übrigen konstituiert sich der 
Bankrat selbst und wählt den Vizepräsidenten des Bankrats. Alle Amtsinhaber sind wiederwählbar.  
Das Mandat endet aber in jedem Fall nach 16 Amtsjahren. Alle zwei Jahre erfolgen die Gesamterneue-
rungswahlen für den Bankrat. Die Mitglieder des Bankrats werden einzeln gewählt. 

3.5 Interne Organisation 
Die interne Organisation und die Arbeitsweise des Bankrats sind im Gesetz über die Zuger Kantonalbank 
vom 29. November 2018, in den Statuten der Zuger Kantonalbank, im Organisationsreglement vom  
8. Juli 2022 und in der Kompetenzordnung vom 8. Juli 2022 geregelt, die von der Finanzmarktaufsicht 
FINMA genehmigt worden sind und bei der Zuger Kantonalbank bezogen werden können. 

Aufgabenteilung im Bankrat 
– Urs Rüegsegger, Präsident des Bankrats 
– Jacques Bossart, Vizepräsident des Bankrats 

Der Präsident des Bankrats, bei dessen Abwesenheit der Vizepräsident, leitet die Sitzungen des Bankrats 
sowie die Generalversammlung und vertritt die Zuger Kantonalbank im Rahmen der Kompetenzen  
des Bankrats nach aussen.
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Bankratsausschüsse 
Derzeit bestehen die folgenden zwei ständigen Bankratsausschüsse: Prüfungs- und Risikoausschuss 
(Audit and Risk Committee) und Entschädigungsausschuss (Compensation Committee). 

Prüfungs- und Risikoausschuss (Audit and Risk Committee) 
Der Prüfungs- und Risikoausschuss besteht aus: 
– Heinz Leibundgut, Mitglied des Bankrats, Vorsitz
– Silvan Schriber, Mitglied des Bankrats 
– Patrik Wettstein, Mitglied des Bankrats 

Der Prüfungs- und Risikoausschuss überwacht und beurteilt die Integrität der Finanzabschlüsse, die 
finanzielle Planung und Berichterstattung des Konzerns und gibt dem Bankrat im Zusammenhang mit von 
ihm zu genehmigenden Abschlüssen Empfehlungen ab. Überdies überwacht und beurteilt er die  
Funktionsfähigkeit des internen Kontrollsystems und vergewissert sich, ob von den Prüfinstitutionen fest- 
gestellte Mängel behoben werden. Er überwacht und überprüft die Wirksamkeit, Unabhängigkeit, 
Objektivität und Leistung der externen und Internen Revision, deren Budgets sowie deren Zusammen- 
arbeit. Er setzt sich sodann mit der Risikobeurteilung, dem Prüfziel und der Prüfplanung der Prüfinsti- 
tutionen auseinander und beurteilt deren Berichte kritisch. Er unterstützt den Bankrat bei der Überwa-
chung und Beurteilung des konzernweiten Risikomanagements (inklusive Festlegung der Risikotoleranz  
und -limite). Zur Erfüllung seiner Aufgaben bespricht sich der Prüfungs- und Risikoausschuss regelmässig 
mit dem Leiter der Internen Revision und dem leitenden Revisor der aktienrechtlichen Revisionsstelle  
und der aufsichtsrechtlichen Prüfgesellschaft sowie mit Vertretern der Geschäftsleitung. Der Leiter des 
Prüfungs- und Risikoausschusses ist direkter Vorgesetzter des Leiters der Internen Revision. 

Der Prüfungs- und Risikoausschuss ist ermächtigt, die von ihm im Rahmen seiner Zweckbestimmung als 
notwendig erachteten Abklärungen vorzunehmen und bei Bedarf auch externe Berater beizuziehen.  
Er nimmt jedoch mehrheitlich vorbereitende bzw. beratende Aufgaben wahr. Die Gesamtverantwortung 
für die dem Prüfungs- und Risikoausschuss übertragenen Aufgaben bleibt beim Bankrat. 

Die Zusammensetzung, die Aufgaben und Kompetenzen sowie die Arbeitsweise des Prüfungs- und 
Risikoausschusses sind im Reglement des Prüfungs- und Risikoausschusses umschrieben, das vom Bankrat 
erlassen und von der Finanzmarktaufsicht FINMA genehmigt worden ist. Der Prüfungs- und Risiko- 
ausschuss tagt in der Regel sechs bis acht Mal pro Jahr und orientiert den Bankrat laufend über seine 
Tätigkeit. Im Jahr 2022 traf er sich zu sieben halbtägigen und zusätzlich zu einer kürzeren Sitzung. 

Entschädigungsausschuss (Compensation Committee) 
Dem Entschädigungsausschuss gehören an: 
– Urs Rüegsegger, Präsident des Bankrats, Vorsitz 
– Jacques Bossart, Vizepräsident des Bankrats 

Der Entschädigungsausschuss bereitet die Grundsätze der Entschädigungen der Bankbehörde zuhanden 
des Bankrats vor, schlägt dem Bankrat die Vergütungen des Präsidenten der Geschäftsleitung und  
der übrigen Geschäftsleitungsmitglieder zur Genehmigung vor. Ebenso schlägt er die Entschädigung der 
Leiter der Kontrollfunktionen und des Leiters der Internen Revision vor, genehmigt das Pensions- 
kassenreglement und nimmt Änderungen der Salärstruktur zur Kenntnis. Im Jahr 2022 traf sich der Ent- 
schädigungsausschuss zu zwei Sitzungen. Der Entschädigungsausschuss orientiert den Bankrat  
jährlich über seine Tätigkeit und unterbreitet ihm einen Vergütungsbericht zur Genehmigung. Die Zusam- 
mensetzung, die Aufgaben und Kompetenzen sowie die Arbeitsweise des Entschädigungsausschusses 
sind im Reglement des Entschädigungsausschusses umschrieben, das vom Bankrat erlassen worden ist. 
Das aktuelle Reglement des Entschädigungsausschusses datiert vom 9. Juli 2020. Die Mitglieder des 
Entschädigungsausschusses werden von der Generalversammlung gewählt.
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Arbeitsweise des Bankrats und seiner Ausschüsse 
Der Bankrat versammelt sich, sooft es die Geschäfte erfordern. Üblicherweise finden verteilt über das 
ganze Jahr sieben bis acht Sitzungen statt. Im Bankrat sind es ganztägige, in den Ausschüssen sind  
es halbtägige Sitzungen. Im Jahr 2022 ist der Bankrat zu sieben Sitzungen zusammengetreten. Zusätzlich 
hat er sich im Rahmen einer eineinhalbtägigen Sitzung mit der Strategie der Zuger Kantonalbank 
beschäftigt. Die Geschäftsleitung ist an den Sitzungen des Bankrats mit beratender Stimme vertreten, 
wobei jeweils ein Teil der Beratungen unter Ausschluss der Geschäftsleitung stattfindet. Bei diesem  
Teil der Beratungen werden auch die Beschlüsse in Abwesenheit der Geschäftsleitung gefasst. Dabei 
handelt es sich um Verhandlungen und Beschlüsse aus dem Verantwortungsbereich des Bankrats  
wie zum Beispiel Beschlüsse im Zusammenhang mit der Nomination und/oder Wahl von Mitgliedern der 
Geschäftsleitung oder des Bankrats. Zusätzlich finden zwischen dem Präsidenten des Bankrats und 
dem Präsidenten der Geschäftsleitung regelmässig Sitzungen statt. Der Prüfungs- und Risikoausschuss 
sowie der Entschädigungsausschuss tagen, sooft es die Geschäfte verlangen, erstatten dem Bankrat 
schriftlich und mündlich Bericht und unterbreiten ihm allfällige Anträge. 

3.6 Kompetenzregelung 
Dem Bankrat obliegen die Oberleitung des Konzerns, die Erteilung der nötigen Weisungen, die Fest- 
legung der Organisation, der Erlass des Organisationsreglements der Zuger Kantonalbank sowie  
der Kompetenzordnung der Zuger Kantonalbank und der weiteren Reglemente sowie die Festlegung der 
Geschäftspolitik und der Gesamtrisikopolitik des Konzerns. Er ernennt die Mitglieder der Geschäfts- 
leitung, den Leiter der Internen Revision und erteilt den zur Vertretung der Zuger Kantonalbank befugten 
Mitarbeitenden die Zeichnungsberechtigung. Er hat die Oberaufsicht über die mit der Geschäfts- 
leitung betrauten Personen und weitere unübertragbare Aufgaben und Kompetenzen gemäss dem Gesetz 
über die Zuger Kantonalbank und den Statuten. Unter der Leitung des Präsidenten der Geschäfts- 
leitung als Chief Executive Officer obliegen der Geschäftsleitung dagegen die unmittelbare Geschäfts-
führung und die Aufsicht über den gesamten Betrieb. Sie vollzieht die Beschlüsse des Bankrats.  
Die Aufgaben und Kompetenzen der Geschäftsleitung sind im Organisationsreglement sowie in der 
Kompetenzordnung umschrieben, die vom Bankrat erlassen und von der Finanzmarktaufsicht FINMA 
genehmigt worden sind. 

Der Bankrat hat unter anderem folgende Kompetenzen an die Geschäftsleitung delegiert: 
– Organisation der Departemente
– Erwerb und Veräusserung von kleineren Beteiligungen von nicht strategischer Bedeutung 
– Funktionsauslagerung von nicht strategischer Bedeutung 
– Auftragsvergaben im Zusammenhang mit Investitionsprojekten 
– Umsetzung der Risikopolitik 
– Kreditbewilligung (ausser Organkredite) 
– Festlegung der Konditionen der Bankprodukte 
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3.7 Informations- und Kontrollinstrumente 
Die Interne Revision ist direkt dem Bankrat bzw. dem Prüfungs- und Risikoausschuss unterstellt und nimmt 
die ihr übertragenen Prüf- und Überwachungsfunktionen als selbstständige und vom Geschäfts- 
betrieb unabhängige Organisationseinheit für den Konzern wahr. Sie hält sich dabei an die regulato- 
rischen Vorgaben und Branchenstandards der Internen Revision. Die Interne Revision führt mindestens 
jährlich eine umfassende Risikoanalyse durch und unterbreitet die daraus abgeleitete Prüfungsplanung 
dem Prüfungs- und Risikoausschuss zur Genehmigung. Die Prüfungsplanung erfolgt in Koordination  
mit der aufsichtsrechtlichen Prüfgesellschaft und der aktienrechtlichen Revisionsstelle. Die Interne Revision 
unterbreitet der Geschäftsleitung und dem Prüfungs- und Risikoausschuss laufend die Revisions- 
berichte und erstattet zudem halbjährlich Bericht über die wesentlichen Prüfungsergebnisse und wich- 
tigsten Tätigkeiten. Im Jahr 2022 hat sie an sieben der acht Sitzungen des Prüfungs- und Risiko- 
ausschusses vollumfänglich teilgenommen. Die Aufgaben und Kompetenzen sowie die Organisation der 
Internen Revision sind im Reglement der Internen Revision umschrieben, das vom Bankrat genehmigt 
worden ist. Die Revision nach dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen (Bankengesetz) erfolgt 
durch eine externe, vom Bankrat beauftragte und von der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde  
für die Prüfung von Banken anerkannte aufsichtsrechtliche Prüfgesellschaft. Deren Tätigkeit richtet sich 
nach dem Bankengesetz und den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen. Die Zuger Kantonalbank ver- 
fügt überdies über eine externe Revisionsstelle gemäss Aktienrecht (vgl. Ziffer 7). Die Revisionsberichte 
der aufsichtsrechtlichen Prüfgesellschaft und jene der aktienrechtlichen Revisionsstelle werden dem 
Prüfungs- und Risikoausschuss zur Behandlung übergeben und anschliessend an den Bankrat rapportiert. 

Im Rahmen des Risikomanagements werden die Risiken identifiziert, gemessen, limitiert, überwacht  
und gesteuert, und es werden qualitative Grundsätze zur Risikotoleranz festgelegt. Die Gesamtrisikopolitik 
bildet die Grundlage für alle Regelungen und Weisungen, die sich mit den verschiedenen Risiken  
befassen, und ist das zentrale Element des konzernweiten Risikomanagements. Die Zuger Kantonalbank 
ist bereit, kalkulierbare Risiken einzugehen, sofern die weitere Entwicklung des Konzerns nicht ge- 
fährdet ist und die Risiken jederzeit in einem angemessenen Verhältnis zur Ertragskraft, zur vorhandenen 
Kapital- und Liquiditätsbasis stehen. Als Teil der Gesamtrisikopolitik werden die qualitativen Aus- 
sagen zur Risikokapazität und Risikotoleranz auf jährlicher Basis überarbeitet und vom Bankrat abge- 
nommen. Neben den qualitativen Grundsätzen werden in der Gesamtrisikopolitik Risikolimiten auf  
Stufe Konzern festgelegt. Operationelle Risiken werden systematisch erhoben, eingeschätzt und erfasst.  
Für operationelle Risiken existiert auf Stufe Konzern eine quantitative Risikolimite. Die Einhaltung  
dieser Limite wird quartalsweise als Teil des Finanz- und Risikoberichts an die Geschäftsleitung und  
den Bankrat rapportiert. Weitere Ausführungen zum Risikomanagement werden im Anhang zur 
Jahresrechnung gemacht. 

Der Bankrat wird periodisch, mindestens einmal pro Kalenderquartal, von der Geschäftsleitung 
schriftlich und mündlich über den Geschäftsgang im Allgemeinen, die Entwicklung des Budgets mit Vor- 
jahresvergleich, die Wahrnehmung der vom Bankrat an die Geschäftsleitung delegierten Kompe- 
tenzen, die Klumpenrisiken und den Stand der Gesamtrisikopolitik des Konzerns orientiert. Recht und 
Compliance informiert die Geschäftsleitung und den Bankrat zudem jährlich über die Einschätzung  
der Compliance-Risiken des Konzerns. Dem Präsidenten des Bankrats werden im Weiteren die Protokolle 
der Sitzungen der Geschäftsleitung zur Verfügung gestellt.



4. Geschäftsleitung
 
4.1 Mitglieder der Geschäftsleitung

Hanspeter Rhyner (Präsident der Geschäftsleitung)

Ausbildung
– Eidg. dipl. Bankfachmann
– Institut für Finanzdienstleistungen Zug,  

MAS in Corporate Finance
– Diverse Fach- und Führungsausbildungen 

im In- und Ausland

Beruflicher Hintergrund
– Umfassende Bankführungserfahrung

Zuger Kantonalbank
– Eintritt 01.02.2021, seit 01.03.2021:  

Präsident der Geschäftsleitung und CEO

Weitere Funktionen
– VR-Mitglied Pfandbriefzentrale der 

schweizerischen Kantonalbanken AG
– VR-Mitglied Verband  

Schweizerischer Kantonalbanken
– Vorstandsmitglied Zuger  

Wirtschaftskammer
– Stiftungsrat bei der Finanzierungs- 

stiftung der Zuger Kantonalbank  
(per 31. Oktober 2021 liquidiert)

– Präsident des Stiftungsrats der Pensions-
kasse der Zuger Kantonalbank

– VR-Mitglied Parkhaus Vorstadt AG
– Vorstandsmitglied Verein IFZ Institut  

für Finanzdienstleistungen

140

C
or

po
ra

te
 G

ov
er

na
nc

e

Die Geschäftsleitung der Zuger Kantonalbank im Zuger Living Room, der sich als beliebter Treffpunkt etabliert hat.
v. l. n. r.: Jan Damrau, Petra Kalt, Hanspeter Rhyner (Präsident der Geschäftsleitung), Andreas Janett, Daniela Hausheer
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Daniela Hausheer

Ausbildung
– Eidg. dipl. Bankfachfrau
– Diverse Weiterbildungen in Banking  

und Marketing
– Dipl. Unternehmensleiterin SKU

Beruflicher Hintergrund
– Umfassende Bankerfahrung

Zuger Kantonalbank
– Seit 01.01.2022: Leiterin Departement Privat- und Firmenkunden
– 2011–2021: Leiterin Departement Marktregionen
– 2003–2011: Leiterin Anlagekunden
– 1998–2003: Leiterin Marketing-Kommunikation
– 1996–1998: Leiterin Kommerz-Dienstleistungszentrum
– 1992–1996: Stv. Leiterin Kredite, Immobilien- und Privatfinanzierungen

Jan Damrau

Ausbildung
– Universität Heidelberg,  

juristisches Staatsexamen
– Universität Göttingen, Dr. iur.
– Universität Bonn, Diplom-Volkswirt
– CFA Charterholder
– Diverse Fach- und Führungsausbildungen

Beruflicher Hintergrund
– Umfassende Bankerfahrung im In- und Ausland

Zuger Kantonalbank
– Seit 01.06.2022: Leiter Departement  

Unternehmenssteuerung 

Weitere Funktionen
– VR-Mitglied Immofonds Asset  

Management AG

Andreas Janett

Ausbildung
– Universität Zürich, lic. oec. publ.
– Diverse Fach- und Führungsausbildungen  

im In- und Ausland

Beruflicher Hintergrund
– Umfassende Bankerfahrung im In- und Ausland

Zuger Kantonalbank
– Seit 01.03.2018: Leiter Departement  

Finanzen und Risiko
– 2015–2018: Leiter Departement  

Firmenkunden
– 2013–2015: Leiter Risiko 

Weitere Funktionen
– VR-Präsident Immofonds Asset  

Management AG
– VR-Präsident IMMOFONDS  

Immobilien AG
– VR-Präsident Immosol AG
– VR-Präsident Parkhaus Vorstadt AG
– Präsident des Stiftungsrats  

der Freizügigkeitsstiftung der  
Zuger Kantonalbank

– Präsident des Stiftungsrats  
der Vorsorgestiftung Sparen 3 der  
Zuger Kantonalbank

Petra Kalt

Ausbildung
– Universität Bern, lic. iur.
– Diverse Fach- und Führungsausbildungen  

im In- und Ausland

Beruflicher Hintergrund
– Umfassende Bankerfahrung im In- und Ausland

Zuger Kantonalbank
– Seit 01.07.2015: Leiterin Departement Wealth Management
– 2013–2015: Leiterin Departement Services und Partnermanagement
– 2011–2013: Leiterin Unternehmensentwicklung
– 2009–2011: Leiterin Marketing

Am Ende des Geschäftsberichts sind die Mitglieder der Geschäftsleitung, deren Departemente sowie die Führungsstruktur der Bank aufgeführt.
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Name Jahrgang Nationalität Funktion/Zuständigkeitsbereich
Eintritt in die 
Geschäftsleitung

Hanspeter Rhyner 1968 CH Präsident der Geschäftsleitung (CEO) 01.03.2021

Daniela Hausheer 1966 CH Mitglied der Geschäftsleitung (Stellvertreterin des CEO)
Seit 01.01.2022: Leiterin Departement Privat- und Firmenkunden

01.10.2011

Jan Damrau 1974 CH, D Mitglied der Geschäftsleitung
Seit 01.06.2022: Leiter Departement Unternehmenssteuerung

01.06.2022

Andreas Janett 1971 CH Mitglied der Geschäftsleitung
Seit 01.03.2018: Leiter Departement Finanzen und Risiko

01.07.2015

Petra Kalt 1970 CH Mitglied der Geschäftsleitung
Seit 01.07.2015: Leiterin Departement Wealth Management

01.11.2013

4.2 Weitere wesentliche Tätigkeiten und Interessenbindungen 
Ausser den unter Ziffer 4.1 aufgeführten Mandaten bestehen keine weiteren bedeutenden und  
wichtigen Interessenbindungen.

4.3 Anzahl der zulässigen Tätigkeiten 
Gemäss und nach Massgabe von Art. 32 der Statuten genehmigt der Bankrat die Mandate der  
Mitglieder der Geschäftsleitung. Bei seinem Entscheid berücksichtigt der Bankrat den zeitlichen Auf-
wand, allfällige Interessenkonflikte und Reputationsrisiken für die Zuger Kantonalbank. Grund- 
sätzlich sind auch kleinere Mandate und Mandate von geringer Bedeutung genehmigungsbedürftig. 

4.4 Managementverträge 
Es wurden keine Managementverträge zwischen Konzerngesellschaften und Dritten abgeschlossen. 

5. Mitwirkungsrechte der Aktionäre 

5.1 Stimmrechtsbeschränkung und -vertretung 
Grundsätzlich beinhaltet jede Aktie eine Stimme an der Generalversammlung. Das Stimmrecht kann 
aber nur für Aktien, die im Aktienregister eingetragen sind, ausgeübt werden. Dabei ist die Vertre- 
tung nur durch einen anderen Aktionär oder durch die unabhängige Stimmrechtsvertretung gestattet. 
Ein einzelner Aktionär kann jedoch an der Generalversammlung das Stimmrecht für nicht mehr als  
einen Drittel des Aktienkapitals plus eine Aktie ausüben. Dies gilt auch für den Kanton Zug. Einzig die 
unabhängige Stimmrechtsvertretung ist von dieser Einschränkung ausgenommen. Das Entlehnen  
oder Ausleihen von Aktien zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung ist nicht gestattet, 
wenn damit eine Umgehung der Stimmrechtsbeschränkung beabsichtigt wird. Weitere Ausnah- 
men von der Stimmrechtsbeschränkung können nicht gewährt werden. Zur Änderung der Bestimmun- 
gen betreffend die Stimmrechtsbeschränkung bedarf es einer Änderung des Gesetzes über die  
Zuger Kantonalbank und der Statuten. Einer solchen Gesetzesänderung müssen sowohl der kantonale 
Gesetzgeber als auch die Generalversammlung zustimmen, Letztere mit einem qualifizierten Mehr  
von zwei Dritteln der vertretenen stimmberechtigten Aktien. Die Statutenänderung bedarf der Zustim-
mung durch die Generalversammlung. 

5.2 Statutarische Quoren 
Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn Aktionäre anwesend oder vertreten sind, die  
mehr als die Hälfte des Aktienkapitals halten. Ist dies nicht der Fall, muss innerhalb eines Monats eine 
zweite Generalversammlung einberufen werden, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
Aktionäre und der vertretenen Aktien entscheidet. 

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit 
der vertretenen Stimmen, soweit das Gesetz über die Zuger Kantonalbank, die Statuten oder  
das OR nicht etwas anderes bestimmen. Die Statuten der Zuger Kantonalbank sehen folgende, vom OR 
abweichende Regelungen vor: 
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– Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende den Stichentscheid. Bei Wahlen entscheidet im zweiten 
Wahlgang die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei Enthaltungen nicht als abgegebene  
Stimmen zählen. Bei der Wahl der Bankräte, soweit sie in die Kompetenz der Generalversammlung 
fällt, stimmt der Kanton mit seinem gesetzlichen Aktienanteil nicht mit. Entsprechend reduziert sich  
die absolute Mehrheit der vertretenen Stimmen.

– Die Änderung des Gesetzes über die Zuger Kantonalbank bedarf der Zustimmung der Generalver-
sammlung mit einem qualifizierten Mehr von zwei Dritteln der vertretenen stimmberechtigten  
Aktien. Dabei darf der Kanton mit seinem gesetzlichen Anteil nicht mitstimmen. Zusätzlich muss auch 
der Kantonsrat der Gesetzesänderung zustimmen.

5.3 Einberufung der Generalversammlung 
Es bestehen keine Regeln, die vom OR abweichen. 

5.4 Traktandierung 
Ein oder mehrere Aktionäre, die allein oder zusammen Aktien im Nennwert von mindestens 1 Mio. Fran- 
ken vertreten, können die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands verlangen. Ein solches  
Begehren muss dem Bankrat mindestens 60 Tage vor der Versammlung schriftlich und unter Angabe des 
Verhandlungsgegenstands und der Anträge mitgeteilt werden. 

5.5 Eintragungen im Aktienbuch 
Erwerber von Namenaktien der Zuger Kantonalbank werden auf Gesuch hin als Aktionär mit Stimmrecht 
im Aktienregister eingetragen, wenn sie ausdrücklich erklären, diese Aktien im eigenen Namen  
und für eigene Rechnung erworben zu haben. Als Aktionär anerkannt ist, wer am Stichtag im Aktien-
buch eingetragen ist. Der Stichtag zur Eintragung im Aktienbuch wird jährlich festgelegt. Er liegt  
jeweils möglichst nahe am Datum der Generalversammlung, muss aber eine korrekte Bestimmung des 
Aktionariats im Hinblick auf die Generalversammlung gewährleisten.

6. Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen 

Es bestehen weder statutarische noch andere Regelungen betreffend Opting-out bzw. Opting-up  
noch Kontrollwechselklauseln («goldene Fallschirme») zugunsten der Geschäftsleitung, des Bankrats oder 
weiterer Kadermitglieder. 

7. Revisionsstelle 

Die Zuger Kantonalbank verfügt über eine aktienrechtliche Revisionsstelle, die vom Kanton für eine 
Amtsdauer von zwei Jahren gewählt wird. Sie muss die Voraussetzungen gemäss OR und dem  
Revisionsaufsichtsgesetz erfüllen. Weitere Angaben über die Revisionsstelle sind auch dem Organigramm 
im Geschäftsbericht zu entnehmen. PricewaterhouseCoopers AG führt das Mandat als aktien- 
rechtliche Revisionsstelle aus. Sie amtet auch als aufsichtsrechtliche Prüfgesellschaft. Zudem prüft sie 
auch die Konzerngesellschaft Immofonds Asset Management AG.
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7.1 Dauer des Mandats und Amtsdauer des leitenden Revisors 

7.2 Revisionshonorar 
Die Summe der konzernweiten Revisionshonorare gemäss Ziffer 8.2 RLCG (aktienrechtliche und auf- 
sichtsrechtliche Revision) beläuft sich im Berichtsjahr auf 421’000 Franken. Die Revisionshonorare sind 
insbesondere aufgrund der erstmaligen Erstellung des Konzernabschlusses höher als im Vorjahr 
ausgefallen.

7.3 Zusätzliche Honorare 
Im Berichtsjahr wurde durch die aufsichtsrechtliche Prüfgesellschaft ein zusätzliches Honorar von 
35’200 Franken in Rechnung gestellt. Das zusätzliche Honorar bezieht sich in erster Linie auf zusätzliche, 
revisionsnahe Aufträge. 

7.4 Informationsinstrumente der externen Revision 
Der Prüfungs- und Risikoausschuss beurteilt jährlich und systematisch Qualifikation, Unabhängigkeit und 
Leistungen der aktienrechtlichen Revisionsstelle und der aufsichtsrechtlichen Prüfgesellschaft auf der  
Basis verschiedener Kriterien. Dabei schätzt er insbesondere den Umfang und die Qualität der Berichte, 
die der Geschäftsleitung, dem Prüfungs- und Risikoausschuss und dem Bankrat vorgelegt werden,  
sowie die Zusammenarbeit mit der Internen Revision, der Geschäftsleitung und dem Prüfungs- und 
Risikoausschuss ein. Das Gremium genehmigt die Honorare für die übertragenen Mandate und 
Leistungen. Insbesondere überwacht der Prüfungs- und Risikoausschuss auch die Erbringung allfälliger 
wesentlicher, nicht im Zusammenhang mit der ordentlichen Revisionstätigkeit stehender Dienstleis- 
tungen der Prüfgesellschaft. Bei einem Wechsel der Prüfgesellschaft evaluiert der Prüfungs- und Risiko- 
ausschuss die neue Prüfgesellschaft und stellt dem Bankrat Antrag. Bei der Auswahl der Prüfgesell- 
schaft ist wesentlich, dass sie von der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde als aufsichtsrechtliche 
Prüfgesellschaft für Banken anerkannt ist. Der Rotationsrhythmus für den leitenden Revisor ergibt sich  
aus den einschlägigen Vorschriften des OR (Art. 730a Abs. 2), wonach der leitende Revisor das Mandat 
längstens während sieben Jahren ausführen darf. Danach darf er das gleiche Mandat erst nach  
einem Unterbruch von drei Jahren wiederaufnehmen. Im Weiteren bespricht der Prüfungs- und Risiko- 
ausschuss mit dem leitenden Revisor der externen Revision regelmässig die Zweckmässigkeit der 
internen Kontrollsysteme unter Berücksichtigung des Risikoprofils des Konzerns sowie des umfassenden 
Berichts der Revisionsstelle über die Rechnungsprüfung und des Berichts über die aufsichtsrechtliche 
Basisprüfung. Die Berichte der Prüfgesellschaft werden dem Bankrat zur Kenntnisnahme zur Verfügung 
gestellt. Der Umfang und der Rhythmus der von der Prüfgesellschaft vorzunehmenden Prüfungen 
werden massgeblich durch die Vorgaben der Finanzmarktaufsicht FINMA bestimmt. Im Jahr 2022 haben 
Vertreter der Prüfgesellschaft an sieben von acht Sitzungen des Prüfungs- und Risikoausschusses 
teilgenommen. Der direkte Zugang der Prüfgesellschaft zum Prüfungs- und Risikoausschuss ist jederzeit 
gewährleistet.

Aktienrechtliche Revisionsstelle Aufsichtsrechtliche Prüfgesellschaft

Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG (PwC) PricewaterhouseCoopers AG (PwC)

Übernahme des Revisionsmandats 1994 Rechtsvorgängerinnen von PwC  
vor über 20 Jahren

Amtsantritt des leitenden Revisors von PwC 2017 2017
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8. Informationspolitik 

Die Zuger Kantonalbank orientiert ihre Anspruchsgruppen umfassend und regelmässig. Die Aktionärs- 
kommunikation erfolgt durch die Generalversammlung, den Geschäftsbericht, die Kurzfassungen  
des Jahresabschlusses und des Halbjahresabschlusses. Die vorgängig erwähnten Publikationen sind 
über die Website der Bank mit der Adresse www.zugerkb.ch abrufbar. Die Einladung zur General- 
versammlung wird den Aktionären fristgerecht per Post zugestellt. Weitere aktuelle Informationen, Aus- 
künfte oder Kontaktadressen bieten zusätzlich die zentrale Investor-Relations-Stelle und die Website  
der Bank mit der Adresse www.zugerkb.ch. Jede publizierte Ad-hoc-Mitteilung ist zeitgleich mit der Ver- 
breitung auch auf der Website aufgeschaltet und dort während dreier Jahre abrufbar. Pull-System: 
www.zugerkb.ch/medien. Als börsenkotiertes Unternehmen ist die Zuger Kantonalbank zur Bekanntgabe 
kursrelevanter Informationen (Ad-hoc-Publizität, Kotierungsreglement SIX Exchange Regulation)  
verpflichtet. Auf ihrer Website stellt die Zuger Kantonalbank einen Dienst zur Verfügung, der es jedem 
Interessierten ermöglicht, über einen E-Mail-Verteiler kostenlos und zeitnah potenziell kursrelevante 
Tatsachen zugesandt zu erhalten. Push-System: Anmeldung unter www.zugerkb.ch/newsletter. Bei aus- 
serordentlichen Ereignissen oder speziellen Bekanntmachungen der Bank wird eine Medienkonferenz  
mit regionalen und nationalen Medien einberufen, und die Aktionäre werden fallweise direkt informiert. 

9. Handelssperrzeiten 

Die Zuger Kantonalbank verhängt hinsichtlich ihrer Aktie und daraus abgeleiteter Anlageprodukte 
generelle und individuelle Handelssperrzeiten. Individuelle Sperrzeiten werden bei Vorliegen von 
kursrelevanten Tatsachen, die auf individuell konkreten Sachverhalten beruhen, verhängt. Sie betreffen 
meist eine kleinere Anzahl von Adressaten. Generellen Handelssperrzeiten liegen in der Regel  
kursrelevante Tatsachen zugrunde, die wiederkehrend sind und eine grössere Anzahl von Adressaten 
betreffen. Die nachstehende Tabelle gibt Auskunft über die generellen Handelssperrfristen 2022.

Agenda 2023/2024

Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2022 13. Mai 2023

Halbjahresabschluss 2023 18. Juli 2023

Jahresabschluss 2023 5. Februar 2024

Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2023 18. Mai 2024

Generelle Sperrfristen Titel Frist Adressaten

Jahresabschluss 2021 49 389 124 / Namenaktie  
Zuger Kantonalbank und alle 
Derivate, denen der ent- 
sprechende Valor zugrunde liegt

06.12.2021–22.01.2022 Mitglieder des Bankrats 
Alle Mitarbeitenden der  
Zuger Kantonalbank

Geschäftsbericht 2021 49 389 124 / Namenaktie  
Zuger Kantonalbank und alle 
Derivate, denen der ent- 
sprechende Valor zugrunde liegt

06.12.2021–30.03.2022 Mitglieder des Bankrats 
Alle Mitarbeitenden der  
Zuger Kantonalbank, die mit  
der Erstellung des Ge- 
schäftsberichts befasst sind

Halbjahresabschluss 2022 49 389 124 / Namenaktie  
Zuger Kantonalbank und alle 
Derivate, denen der ent- 
sprechende Valor zugrunde liegt

06.06.2022–12.07.2022 Mitglieder des Bankrats 
Alle Mitarbeitenden der  
Zuger Kantonalbank

Jahresabschluss 2022 49 389 124 / Namenaktie  
Zuger Kantonalbank und alle 
Derivate, denen der ent- 
sprechende Valor zugrunde liegt

05.12.2022–06.02.2023 Mitglieder des Bankrats 
Alle Mitarbeitenden der  
Zuger Kantonalbank

Geschäftsbericht 2022 49 389 124 / Namenaktie  
Zuger Kantonalbank und alle 
Derivate, denen der ent- 
sprechende Valor zugrunde liegt

05.12.2022–31.03.2023 Mitglieder des Bankrats 
Alle Mitarbeitenden der  
Zuger Kantonalbank, die mit  
der Erstellung des Ge- 
schäftsberichts befasst sind




